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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.08.1989

Norm

StGB §35

Rechtssatz

Eine Alkoholisierung infolge zeitlich nach dem Formen des Tatentschlusses gelegenen Alkoholkonsums, die demnach

nur noch der Herabsetzung allfälliger Hemmschwellen gegen die Tatausführung dienen konnte, ist vorwerfbar.
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